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Bauangelegenheiten und 

Liegenschaften 

 

Betreff: 

Bebauungsplan Nr. 02/2001 "Wohnbebauung an der Elbaue" der Gemeinde 
Griebo 
hier: Befreiung gem. § 31 (2) BauGB 
I  Planungsrechtliche Festsetzungen  
2.3.  Höhe baulicher Anlagen  
        (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 
(Az: 63-03169-2004-60, Umnutzung Stallgebäude zu Garage und Lager,  Anbau: 
Abstellraum für Gartengeräte) 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge S o l l Anwesend Mitw.-
verbot 

D a f ü r Dagegen E n t h a l t e n

 29.11.2004 Gemeinderat Griebo 9 6 0 5 0 1 
 
 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Griebo beschließt nachstehende Befreiung von den 
Festsetzungen des o. g. Bebauungsplanes. 
 
alt 
 
Textliche Festsetzungen, Teil B 
I Planungsrechtliche Festsetzungen 
2.3. Höhe baulicher Anlagen 
        (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 
 
Zulässig sind Gebäude in Trauf- und 
Giebelstellung parallel zur Straße mit 

neu 
 
Textliche Festsetzungen, Teil B 
I Planungsrechtliche Festsetzungen 
2.3. Höhe baulicher Anlagen 
        (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 
 
Zulässig sind Gebäude in Trauf- und 
Giebelstellung parallel zur Straße mit 



GRI-BV-019/2004 
  2 
 
Traufhöhen von max. 4,50 m mit 
Bezugspunkt Oberkante Straßenmitte der 
öffentlichen Erschließungsstraße 
(Dorfstraße) mittig vor dem zu 
errichtenden Gebäude. 
 

Traufhöhen jedoch von max. 4,75 m mit 
Bezugspunkt Oberkante Straßenmitte der 
öffentlichen Erschließungsstraße 
(Dorfstraße) mittig vor dem zu 
errichtenden Gebäude. 
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Beschlussbegründung: 
 
Mit dem bereits bestehenden und prägendem Objekt (ehemalige Scheune) in den 
Abmaßen ca. 12 x 26 m und dem flach geneigten Satteldach (14 ° Neigung) ist das 
Bebauungsplangebiet vorgeprägt. 
Die Scheune prägt aufgrund ihrer Dimension diesen städtebaulichen Bereich. Der 
Vorhabenträger beabsichtigt nunmehr die Umnutzung des Gebäudes.  
Die jetzige Traufhöhe wirkt sich nicht negativ auf das Orts-/Landschaftsbild aus. 
Gemäß o. g. Festsetzung ist die Verwertung des Objektes ohne die Änderung der 
Dachkonstruktion nicht möglich. 
Eine Befreiung in vorgenannter Form ist aufgrund dessen städtebaulich vertretbar, 
mit der vorgenannten Befreiung findet keine Beeinträchtigung des Orts-
/Landschaftsbildes statt. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 
Anlagen: 
 

- Der Bauantrag liegt dem Bürgermeister zur Gemeinderatssitzung vor und 
kann hier eingesehen werden. 

 

 

 

 

 


